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Bekanntmachung

Wasserrecht und Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz;
Einleiten von Niederschlagswasser der Staatsstraße 2252 sowie aus dem Radweg Wie
belsheim entlang der Staatsstraße 2262 bis zum Kreisverkehr bei Bad Windsheim (Ab
schnitt 120, Station 7,439 bis Abschnitt 120, Station 8,939) in den Mannsgraben, Fl.-Nr.
159, einen namenlosen Graben, FI.-Nr. 159/1, Gemarkung Wiebelsheim sowie die Ran-
nach, FI.-Nr. 2114, Gemarkung Bad Windsheim, Stadt Bad Windshetm
Erörterungstermin

Das Staatliche Bauamt Ansbach beantragte beim Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Winds
heim die Durchführung des wasserrechtlichen Verfahrens für die Benutzung der Gewässer
Mannsgraben, namenloser Graben und Rannach.

Der Erörterungstermin findet am

08.11.2022, 9:00 Uhr

im Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
(Konrad-Adenauer-Str. 1, 91413 Neustadt a.d.Aisch, Zi. A 214) statt.

Der Erörterungstermin wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht (Art. 73 Abs. 6 Satz 2
BayVwVfG).
Dieser Bekanntmachungstext ist auch auf den Internetseiten des Landkreises Neustadt
a.d.Aisch-Bad Windsheim unter folgendem Link abrufbar: www.kreis-nea.de/ar/27a

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Zur Teilnahme berechtigt sind neben Behörden und
Vorhabensträger nicht nur die Einwender, sondern auch alle (materiell) Betroffenen.

Im Termin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen den Plan und die Stellung
nahmen der Behörden mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert (Art. 73 Abs. 6 Satz 1 BayVwVfG). Die
Beteiligten können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Bevollmächtigung ist schrift
lich nachzuweisen (Art. 14 BayVwVfG).

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten (Betroffenen) in dem Erörte
rungstermin auch ohne ihn verhandelt werden kann, verspätete Einwendungen von der Erörte
rung ausgeschlossen sind und das Anhörungsverfahren mit dem Schluss der Verhandlung been
det ist.

Kosten, die durch die Teilnahme am Erörterungstermin entstehen, können nicht ersetzt werden.

Neustadt a.d.Aisch, 29.08.2022
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